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gen peinlichen Gesetzbuch vorgehende Urtheile zu einer

mehr als 20jährigen Kcttensteaffe verurrheilt ist, sich

aber dieser Erraffe durch die Flicht entziehet und auf
Begehung frischer aber klein.rcr Vergehen wieder er-

griffen wird? " In dicsend Fall befände sich der vv»
der ehevorigen Beninregierung als ein nnverbefferiicher

Dieb zur lebenslänglichen Schallcniverkstraffe vcrur-
theilte, jüngst entwichene, bald darauf ob kleinere»

Vergehen wieder ertappte Hans Zurflüe.

Da däs Cant. Gericht von Bern weder in G sehen

noch Ve'chlüffen über diesen Fall keine Leitung fand

und sich doch keine Willknhrlichkeit erlauben wollte, so

fragte es bey dcni Iustizminister »in Weisung an, die

dahin aussiel: » Ohne Hinsicht auf sin ehevorigcs

Etrasurtheil sey der Znrßüc bloß nach seinen! lezren
Vergehen, doch als Rccidiv nach dem z?. Z. des

peinlichen Gesetzbuchs zu desirasseii. "
Dieser Weisung zu Ehren verurlheilte nach dem gc-

gcbncn Maßstab, das Canl. Gericht den Zurflüe zu

einer 14jährigen Kcttenstraffe und »achherigcn Verba»,

nung. ES fühlte aber zugleich, daß wenn dieses Re-

spoiisum des Ministers zum Systeme erwachsen Wille,

solches für die allgemeine Sicherheit die mißlichsten

Folgen haben könnte: denn das Resultat dieser Juris,
prudcnz war in casu vieles: daß der Zurflüe seine ältern

schweren Verbrechen und die darauf gefolgrc Slrasur-
theil durch seine Einweichung und Ausübung neuer
geringerer Vergehen gleichsam cxpucrt und

als ein wiedergcborner kleinerer Dieb seine erste Straffe
um mehr als die Hälfte abgekürzt hac. Wahrlich für

alle die Verbrecher, die sich im gleichen Fall von

lebenslänglicher Strasse wie Zurflüe befinden, ei» auf-

muntcrndes Beyspiel! Diese Besorgmß ist der ihm zur

Ehre und Verdienst gereichende Beweggrund, der baS

hiesige Cant. Gericht, veranlasset, Ihnen B> G. mm

selbst obige Frage in àlì genersll zum Aufschluß

vorzulegen.

Na-bdcm der Grundsatz der Reduction der ältern

Kcttcnstraffcn auf das gegenwärtige Maximum von 20

Jahren, von Ihnen B. G. verworffen worden ist, fo

muß nun der Gegensatz Eurer Criinlnalcommißion zur

Richtung dienen; daß ncmlich jeder, sey es durch

ältere oder durch neuere Urtheile verhängten Kelten-

straffe (Begnadigungen vorbehalten) ein gänzliches Ge-

nüge geleistet werden soll.

Von diesem Grundsatz ausgehend, hat »im die

Cxim. Gcstzg. Eommißisn die Ehre, Ihnen B. G.

folgenden, auf die verschiedenen Entweichungsfälle sich

beziehenden Decretöciuivurf vorzulegen:
Der gesetzgebende Rath,

In Erwägung, daß die Einführung eines neue»

peinlichen Gesetzbuchs keine Rückwirkung auf àStrastmheiie haben ken n;
In Erwägung, daß derjenige, der durch seine Vcr.

gehen sich eine gesetzliche Straffe zuziehet, verpflichtn

ist, derselben ein Genüge zu leisten;

In Erwägung, daß auch kleinere Vergehen, die

nach einem bereits um schwererer Verbrechen ausgc-

fällten Urtheile, begangen werden, nicht ungestraft blei,

den sollen — beschließt.
(Die Fortsttzling folgt.)

Beylagen zu dem Abgabeugesetz für das Jahr
IKOO.

9.
Bericht der Fina»zcomnzißion, vom

8tcn N 0 ven> der, über die Handels,
und Gewerbö abgabt

Nach der bcvgcfügrcn, wegen ihrer Ncnhcil zwar

bloß muihmaßlichen Angabe, sollte sie 527,000 Fr.

abwerfen.
Dem hier aufgestellten Grundsatze gemäß, darfwe,

der eine Handels- Fabrik- und Spekulaiionsunterneh,

mung Platz haben, noch ei» Zweig der Gewerbe, Künste

und Handwerke, von irgend Jemanden getrieben wer,

den, es sey dann, daß er sich zu dem Ente mit einem

Patent versehe.

Dieser Verfügung liegt eine gedoppelte Absicht zum

Grunde. AIs Fliianzgcgenstand sollen die auszulösenden

Parente, eine Quelle von Einkünften abgeben; als Poli,

zcymaßcegcl dann, wird sie dem Staat eine Uebersicht

über das Intustricwesen der Republik verschaffen. Diesem

Unterschied zufolg^, werde» der Regel nach, bloß die

bedeutendem Gewerbe, mit einer eigentlichen Auflage

beiegk; die mmdec wichtigen aber, bloß einer Controlle

uinerworffen. Aus dieser >v?e aus jener Rücksicht W
ganz »aiürlich, daß die Parente nur für ein Iaht
gültig seyn können. Auf em halb Iayr doch, werden

der.n auch ertheilt; in dem Falle aber wird über die

verhälllußmäßige Summe aus, noch 1/4 mehr bezahlt.

Da bey dem vorgelegte» Auflagensystem, keine eigen!«

liche Vermögenssteuer sich voifindet, die Grundbesitzer

und Capitaliste» aber nichrstesioweniger das, was sie

i besitzen, versteuern müssen, so ist nichts als billig, daß
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auch die Claßevon Bürgern von welchen hier die Rede

ist ihren verhäitnißmäßigcn Beytrag zu den Kosten des

Etaales leiste. Dieß fvU vermittelst der Gewerbsabgabe ^

geschehen, und es gründet sich die daherige Anlage, so-

wchl auf die Summe der Cavilalien welche die Han-
teisleutc, Fabrikanten undKleinhandler m ihremGcwcrbe

habe», als aber auf die Art, die Ausdehnung und

die Wichtigkeit des Bcruffe-s und des Knnstflcißes deâ

gewerblreibendc» Bürgers.
Die erste Claße machen die Handelsleute, Fa-

brikanlen und Krämer aus, und sie werten nach demie-

lügen Capital belegt, welckws sie in ihr Gcwerb zu ver-

wenden gedenken ; es bestehe dasselbe i» Gerathen, Waa-
ren, Werkzeugen, baaeem Gelde oder in schriftlichen

eine» Werth m Geld vorstellenden Effekten, mit allci-

Niger Ausnahme der der Grundsteuer unterworffeneu
Gebäuden und Liegenschaften. Bey mehreren Handlungs.
umernehmungcn der gleichen Personen, werten für jede

solche Unternehmnug, ein besonderes Patent erfoderc, und

bey Theilhabern an einer Handlung, muß nicht nur jeder

derselben namentlich darinn bezeichnet sey», sondern es

muß auch leder derselbe» sich ein besonderes Exemplar
des unter dem Namen seiner Gesellschaft ausgcftcligten
Patents verschaffen.

Der Preis der Handelspatente ist nun der Negcl nach,
das i vom iooo, des in ihrem Gewerbe liegenden Capi-
tals;toch so, daß i Fr. für daS Minimum >) und

500 Fr. für das Maximum angenommen wird. Ganz
genau wird jedoch jenes Verhältniß nicht befolget, weil
alles in Classen eingetheilt wird, da dann die von 4000
bis 6000 Fr. Handelsvermögen, zu 6 Fr. die von 10000
bis t?v0o Fr., zu 15 Fr., und die von 400/000 bis

500,000 Fr. z» 500 Fr. angelegt werten.
Die zweyte Claße besteht aus den Künstlern,

Handwerkern und Preffeßionistcn; der Preis ihrer Pa-
tcnle soll mit der Beschaffenheit, der Ausdehnung und
Wichtigkeit ihrer Industrie odex Proftßion so wie mit
dem dar MI liegenden Capital, im Verhältniß stehen.

Er ist daher in Zehen Claßcn abgetheilt, und beträgt, i, 2,

z, 4, 6, 8,lo,l2, 16 und 20 Fr. 2)

1) In der näheren Entwicklung des Plans, ist das

Minimum 5000 Fr.
2) Der nähern Entwicklung zufolge, soll den Mar.

morarbeitcrn die für wenigstens 4000 Fr. cxporti-
reu, und den Roth- und Wcißgerbern, welche für
wenigstens 8000 Fr. von ihrer Fabrikation aussüh-

rem, ihre Palcntgcbühc zurück erstaltet werden..

Die dritte Claße begreift bloß einige besondere

Beruffc, die zu keiner der vorhergehenden Claßen ge-
zählt werden können, und doch Patentgedührcn bezahlen
sollen.

Die Advokaten, deren Patente 12, 16, 24 bis ;<5

Franken kosten würden.

Die Notarien zu 5 und 10 Fr. angeschlagen.
Die Waaren - und Wechselmäkler zu 20 Fr. taxirt. z)
Dievierle Claße faßt in sich, die Gastwirthc,

Weinschenken, Caffec, Billards, Kämmerlems. und
Lcistwirthe. Sie bezahlen nach der Beschaffenheit, Aus.
dehiiung und Wichtigkeit ihres Wirthswescns, ihre Pa-
reute müssen aber olle 6 Monate erneuert werden.

Die gemeinen Schenkwirthe zahlen in den Gemein,
den wo ncbenbey noch cm oder mehrere Gastwirlhe
sind, 25 Fr.; in andern Gemeinden aber, nach der

Wichtigkeit ihres Verkaufs, doch nie weniger als 8 Fr.
Für die andern genannten Personen, sind 8 verschiedene

Preise f.stgesczt; 25, 40, 60, 80, 100, 150, 200'
und zoo Fr.

Die sü n.fte Claße enthält die Unternehmer von
Schauspielen, Concerten oder öffentlichen Belustign»-

gen, die Vvrwciscr von Seltenheiten. 4)
Dieser ihr Patent wird nur für 1 Monat ertheilt; es'

kann aber um den nemlichen Preis wieder erneuert wer.'
teu. Dieser Preis, nebst den z Btz- Schreibg.bühr, welche

auch für alle obige Patente bezahlt wird, ist folgender.-
Wo hie Preise der Pläze bestimi sind : 2 Fr. für jeden Btz.-
des ersten oder z Fr. für jeden Btz- des zweyten Platzes,«

und über das aus, 8 Fr. als unabänderliche Gebühr;'
wo aber 5er Preis der Plätze nicht bestimmt ist, bezahlt-

der Palcnrneymer für sich 2 Fr., und über dieß für sei.-

um ersten Gehülfe» r Fr., für den zweyten 2 Fr., für
den dritten z Fr. u. s f. Für Thiere die vorgezeigt wer»

den, wird noch über das aus bezahlt: von dem ersten«

;) In eben dieser Entwicklung enthält diese Claße an-
noch dje Arnie, und Wundärzte, zu 8, >2, 2ound^

Z2 Fr. ; und die Perukenmachcr und Haaraufseyer
zu 8 und 12 Fr. ; dann sind auch die Courtiers statt'
zu 20 Fr., nur zu 10 Fr. darin angelegt.

4) In dein dem gesetzgebenden Rathe zur Sanktion'
vorgelegten Auszuge, ist das was zu dieser Claße

gehört, unter den Luxusabgaben begr ffen; in der"

Entwicklung desselben aber kommt es unter den Gc,-
wcrk-sabgabcn vor,deßwegen es auch hier, als an dem

in der Thal schicklicherwOrte, mitgenommen wird;'-
«
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Thiere i Fr., von dem zweyten 2 Fr., von dem dritten
z Fr. u. s. m.

Nach diesen sunsClaßen würden die gewerbetreibenden
Bürger ihre Auflagen zu bezahlen haben, und nur in so

weil sie in eine derselben gehören, macht ihr Gewerbe
emen Gegenstand unsers Finanzsystems auö. Um sich
aber nicht nur von diesen Gewerben sondern von allen
Zweigen der vaterländische» Industrie, eine möglichst
vollständige Uebersicht zu verschaffen, verlangt das vor-
getragene Auflagensystem, daß auch alle übrigen Bcruffe
und Begangenschg)len, nicht ohne ein Patent getrieben
werden, mit der alleinigen Ausnahme der Ackerleute,
der Fclddauern und der Taglöhner, welche zu dem Land,
bau gebraucht werden. Die übrigen alle bezahlen »edoch
für ihre Parente mehr nicht als ; Btz., was deutlich be.

weist, daß diese Art von Patenten bloß als Polizeymaß.
regel, betrachtet werden müsse.

Dieser Controlle nun sind unterworfen, und machen
somit eine wirkliche Ausnahme von der Palcntgebühr
aus:

a) Die, welche sich dem öffentlichen Unterricht oder
freyen Künsten und Wissenschaften widmen, in sofern
sie nicht oben unter der drillen Claße begriffen sind.

b) Die Unternehmer von Bergwerken, Srein- und
Marmorbrüchen, Schmelz. und Glashütten, Pfannen,
und Eisenfchmieden, zum Behuffe des Landbaues, Na-
gelschmieden, Kochgeschirr 5), Fayence und Porcellan-
Fabriken; Kämmer, Spinner und Weber in Leinen,
Baumwollen, Wollen und Seiden, die sich mit diesem
Gewerbe, ohne fremde Beyhülfe, nur mit ihrer Fami-
lie beschäftigen. Die Unternehmer von Fuhrwerken zu
Wasser und zu Land.

c) Die Ackerleute und Landwirthe, in so fern es nur
der Verkauf des Ertrags und der Früchte seines eigenen,
oder selbst angebauten Erdreichs, oder seines selbst aufge.
zogcnen Viehs, anbetrifr.

d) Handclsbedicnte, Handlanger, Taglöhner, und
jede Person, die für Rechnung eines Drittmanns in
dessen Haus, Werkstatt, oder offenen Laden, um den

Lohn dient.
Um jeden gcwerbtreibenden Bürger desto mehr zu be-

wegen, sich sein Patent anzuschaffen soll keinem in Sa-
chcn seines Gewerbes, weder ein Tribunal geöffnet, noch

irgend eine Akte ertheilt werden, er weise dann sein Pa.
tcnl der Behörde vor.

;) Das Kochgeschirr ist in der nähern Entwicklung nicht

unter den Ausnahmen begriffen

Zu Vollziehung dieses Gesetzes werden folgende
Maßregeln vorgeschrieben: Jeder gewerbtreibende Bür.
gcr meldet sich binnen 14 Tagcn nach der Bekannt,
machung bey seiner Muvizipaliräl, und zeigt nebst dun
Gewerbe auch die Classe an, in welche er gehört
Sowohl über diese als aber über die Saumseligen zieht
die Munizipalirät Erkundigung ein und berichtiget,
wenn es nöthig seyn sollte, die eigene Claßißkation,
da sie denn diese Arbeit durch die Distrikts- und Ober.
Einnehmer, welche ebenfalls ihre Bemerkungen beyzu.
fugen haben, der Vcrwaltungökammer zu Ausfertigung
der Patente Übermacht. Durch die gleichen Behörden

^ gelangen die überall einregistrirten Patente bis an die.
jenigen, welche sie anbcgchrt hatte», und denen sie in.
»er 8 Tagcn gegen Erlegung der Gebühr zu verabfolgen
sind. Gegen willkührliche Eiaßikation der untern Be.
Horden kann man sich bey der Verwaltungskammer bc.

schweren. Die, welche die zu den Anzeigen, dcr Be-
Zahlung u. f. w, geffzten Termine verabsäumen, oder
sich unrichtiger Angabe schuldig machen, werden mit
einer, ihrer Patentgcbühr gleichkommenden Buße belegt.

In diese Strafe verfallen auch diejenigen, welche ent.

weder gar kein Patent nehmen, oder ein solches nicht
vorweisen wollen; überdaS aus aber wird ihnen alles

das, was zu ihrem Gew.rbe gehört, in Beschlag ge.

nommcn, bis sie sich fügen werden.
Richter und Beamte, welche in Sachen, die ein

Gewerbe betreffen, etwas verfügen oder jemanden Ge.

hör geben, ohne daß ihnen das Patent vorgewiesen
oder die Erklärung geleistet worden, daß ein solcher

Bürger nicht patentvflichrig sey, bezahlen eine Buße

von dem doppelten Werth der Patentgcbühr, niehrcre

Strafe ie nach den Umständen vorbehalten. Eine in

den vorgeschriebenen Terminen saumselige Munizipalität,
soll für dieses Geschäft durch eine benachbarte ersezt

werden; und der Distriklscinnchmcr und der Distrikts,
statihalter, welcher diese Ersetzung nicht begehren od>c

anordnen würde, bezahlt eine Buße von L. 50.

Auf Aloysius Redings Erneunuug w
den gesetzgebenden Ruth.

Dein Name ist dem Schweitzer reine Wonne,
Der für die Tugend nicht erstorben ist.

Vielleicht wirst Du des Vaterlandes Retter!
Sey jezt der erste in dem Rath der Väter,

So wie Du noch dee lezte Schweitzer bist.

Suter.
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